
   

  Stand 22.07.2025 

Bitte beachten Sie unsere  
Annahmekriterien für 

 

Gemischtes Altpapier (1.02.00, früher B12)  
Was darf hinein?  Was darf nicht hinein? 

 Mischpapier aus Büroräumen wie 
z.B. Schreibpapier, Kopierpapier, 
EDV-Papier, Tabellenpapier, 
Endlospapier  

 Papiertüten, Briefumschläge 
 Zeitungen, Illustrierte, Prospekte 

 Kartonagen, Pappverpackungen  
(bei größeren Mengen ist eine 
getrennte Sammlung sinnvoll) 

 Druckereiabfälle 
 
 
 

  Nasse Papierabfälle 

 Nassfeste Papiere (Ettikettenpapiere, 
Aufkleber) 

 Papier und Kartonagen mit 
Verunreinigungen wie z.B. Öle, 
Reinigungsmittel usw. 

 Papiertaschentücher, Papierhandtücher, 
Servietten 

 Kohlepapier, Teerpapier, Wachspapier, 
Backpapier, Fotopapier, Geschenkpapier 

 Aluminium- und Kunststoffbeschichtetes 
Papier (z.B. Getränkekartons) 

 Aktenordner 

 Bücher mit festen Einbänden 

 Tapeten 

 Sonstige Abfälle 

 
 
HINWEIS: Bei Nichteinhaltung der Annahmebedingungen werden Schadensansprüche der ALBA 
gegenüber dem Anlieferer/Abfallerzeuger geltend gemacht. Die Annahme von Abfällen, die hier nicht 
genannt wurden, gerne auf Anfrage. 

Wir beraten Sie gern! 

 

 

 

 

 

 


